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Auflagen zur Bewilligung des Ziegenfressgitters Typ MOC für 
Ziegen bis 70 kg  

1. Für Ziegen mit einem Gewicht von 40-70kg muss die Fressplatzbreite min-
destens 35cm betragen. 

2. Auf der den Tieren zugewandten Seite der Einrichtung dürfen keine Schrau-
ben oder Kanten vorstehen, an denen sich die Tiere verletzen können. 

3. Werden behornte Ziegen im Fressgitter fixiert, so muss sichergestellt sein, 
dass das selbständige Öffnen der Schwenkstrebe durch die Ziegen mit den 
Hörnern verhindert wird, z.B. durch Anbringen eines Schutzschilds vor der 
Einschliessvorrichtung. 


